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Deutſchland . Kaiſer Wilhelm J., König von
März 1797, reg. ſ. 9. Okt. 1858 , regierender König

Jan . 1861, als deutſcher Kaiſer ausgerufen am 18.
1871 , vermählt den 11. Juni 1829 mit K. Auguſta ,

geb. 30. Sept. 1811 , des 7 Großh . von S. - Weimar T
Kinder : a Kronprinz Friedrich Will
1831 , verm. 25. Jan . 1858 m. Pr.
1840 , Tochter der Königin Viktoria I. r

der : 1) Prinz Friedrich Wilhelm , geb

27. Febr . 1881 mit Pr
Tochter des Herzo
Kinder : a. Friedrich 2
Mai 1882 . b. Eitel? Friedrich , geb. 7. Juli 1883 . c. Adalbert
Ferdinand ictor , geb. 14. Juli 1884 . 2) Pr .

Charl otte , Juli 1860 , verm . 18. Febr . 1878 mit
Erbprinz B von S. ⸗Meiningen . 3) Prinz Heinrich ,
geb. 14. Aug . 1862 . 4) Pr . Viktoria , geb. 12. April 1866 .
5) Pr . hie, geb. 14. Juni 1870 . 6) Prinz . Margarethe ,

Auguſt

—2

geb. 22. April 1872 . b. Pr . Luiſe , geb. 3. Dezemb . 1838 ,
verm . 20 Sept . 1856 mit dem reg. Großherzog von Baden .

Schweſter des Kaiſers : Pr. Alexandrine , geb. 23. Febr .
1803 , Wtw . d. Großh . Paul Friedrich von M. - Schw . Kinder
des am 21 Januar 1883 verſtorbenen Pr. Karl
Friedrich Karl , geb. 20. März 1828 , verm . 29.

Pr . Marie , v. Anhalt , geb. 14. September 1837 . Kin
der : 1) Pr. Marie , geb. 14. Sept . 1855 , ve ig.
1878 mit Prinz Heinrich der Niederlande , Wittwe ſeit 13.

Jan . 1879 . 2) Pr . Eliſabeth , geb. 8. Febr . 1857 , verm
18. Febr . 1878 mit Erbgroßherzog Auguſt von Oldenburg .
3) Pr . ſe Margarethe , geb. 25. Juli 1860 , verm . 13.
März 1879 mit Prinz Arthur v. Großbritanien u. Irland .
4) Prinz Fr . Leopold ,

Geß
14. Nov . 1865 . b. Pr . Lu

geb. 1. März 1829 . c . Pr . Anna , geb. 17. Mai 1836 ,
verm . 26. Mai 1853 mit Friedrich *3 v. Heſſen . Kinder
des am 14. Okt. 1872 verſt . Pr . Albrecht ( jüngſt . Bruder d.

Kaiſers ) : 1) Pr . Albrecht , geb .8 . Mai 1837 , verm . 19.

mählt am
Schweden und Norweg

Wilhelm Olaf Guſtav 0
11. November 1882 Lilhelm Ludwi
Södermanland ,

0
b. 1884 . c. Pri

Wi lhelm , geb. den 12. Juni 1865 .
G eſchwi ſter : a. Pr andrine Luiſe

Eliſ . Sophie , geb. den 6. Dez. 1820 , verm .
Herzog von S. ⸗Koburg

den 18. Dez
rimilianowa 9

1841 . K
b. 26. Juli 1865. 2

10. Juli 1867 . c.Alex. Fr .4 8
Karl Friedrich Guſt Max. , geb. den 9. M
d. Pr . Marie Amalie , geb. den 20. Nov. 1834, verm. am
11. Sept . 1858 mit Fürſt Ernſt e. Cäcilie

guſte (jetzt Olga Feodo Sept . 1839 ,
den 28. Auguſt 1857 mit ſt Michael von Ruß

land , geb. den 25. 13. Okt. 1832 , Bruder des verſt . Kaiſers
Alexander II . von Rußland .

Eltern : Weil . Karl Leopold Friedrich, “ von Baden ,
geſt . den 24. April 1852 , und b. Höchſtdeſſen am 6. Juli
1865 verſt . Gemahlin Sophie Wilhelmine .

rowna ) , geb.
Gr oßfür

Anſtalten zur Pflege und Förderung landw . Intereſſen im Großherzogthum Baden .

1. Die landwirthſchaftlichen Angelegenheiten

gehören zu dem Geſchäftskreiſe des Großh . Miniſteriums
des Innern in Karlsruhe . Demſelben ſind die für

Förderung der Landwirthſchaft beſtehenden Behörden und

Staatsanſtalten unterſtellt .

Chef des Miniſteriums : Turban , Staatsminiſter Exe.
Referent für landw . Angelegenheiten einſchl . der Feld

bereinigung , der Kataſtervermeſſung und des landw . Unter

richtsweſens : Buchenberger , Miniſterialrath .
Referent für Landeskultur - Angelegenheiten : Dr.

Miniſterialrath .
Techniſcher Beamter für Pferdezucht - Angelegenheiten :

henkel ,

Di ie Geſchäfte für Feldbereinigung nebſt denen der

Kataſtervermeſſung ſind der

Oberdireltion des Waſſer - und Straßenbaues

übertragen .

Vorſtand der Oberdirektion : Bär , Direktor und Geh Rath .
Techniſcher Referent : Sulzer , Oberbaurath .
Rechtsreferent : Dr . Pfaff , Regierungsrath .

Der Oberdirektion des Waſſer - und Straßenbaues unter
ſtehen

Sechs Landeskullur Inſpektionen ,
und zwar :

a. Konſtanz , Vorſtand : Lubberger , K
b. Waldshut , Vorſtand : Becker ,

Thiengen .
c. Freiburg , Vorſtand: K
d. Offenburg , Vorſtand :
e. Karlsruhe , Vorſtand :
f. Mosbach , Vorſtand

urinſpektor
Kulturingenieur in

ler , Kulturinſpektor .
Dunzinger , Kulturinſpektor .

Drach , Kulturinſpektor .
: Baumberger , Kulturinſpektor

2 . Der landwirthſchaftliche Verein ,

gegründet 1819 , umfaßt das ganze Großherzogthum , iſt zur
Zeit in 67 landwirthſch haftliche Bezirksvereine gethei lt , von
denen je 3 — 10 zu einem Gauverbande gruppirt ſind . Das

Präſidium des Vereins und der Sſchuß bilden
die Centralſtelle , welche die centrale Leitung des Vereins

beſorgt . Das Organ der einzelnen Gauverbände iſt der

betreffende Gauausſchuß , welcher aus den beiden Vor⸗
ſtänden der Direktion der dem Gauverbande zugetheilten
Bezirksvereine und zwei von den letztern auf je zwei Jahre
gewählten Mitgliedern beſteht .



1) Die Centralſtelle des
Vereins .

a) Präſidium . Präſidentt . . Stelloertreter :
Oekonom Klein in Wertheim . Generalſekretär : Oekono
mierath M. Märklin in Karlsruhe

b) Centralausſce beſteht aus je einem Ab
geordneten der nachgena 14 Gauverbände

ie landwirthſ lichen Bezirksvereine ( nach
den Gauverbänden je

landwirthſchaftlichen

chaft ˖
f „ von denen je einer auf ein

Jahr Vorort im Gauverbande iſt
I. Gauverband ( Seegau ) : 1. Ueberlingen , 2. Salem ,

3. Meersburg .
II . Gauverband ( Höhgau ) : 4. Konſtanz , 5. Engen ,

6. Radolfszell , 7. Stockach
III . Gauverband : 8. Meßkirch , 9. Stetten a. k. M. ,
Pfullendorf

IV. Gauverband ( Baar - und Schwarzwaldgau ) : 11.
Bonndorf , 12. Donaueſchingen , 13. Neuſtadt . 14
Villingen .

V. Gauverband ( Alp- und Klettgau ) : 15. Jeſtetten ,
16. Säckingen , 17. St . Blaſien , 18. Waldshut

VI. Gauverband ( Markgräfler Gau ) : 19. Kandern ,
20. Lörrach , 21. Müllheim , 22. Schönau , 23 . Schopf —
heim .

VII . Gauverband ( Breisgau ) : 24. Breiſach , 25. Em⸗
mendingen , 26. Ettenheim , 27. Freiburg , 28. Ken⸗
zingen , 29. Staufen , 30. Waldkirch .

VIII . Gauverband ( Gutach , Kinziggau ) . 31. Gengen
bach , 32. Triberg , 33. Wolfach .

IX. Gauverband ( Ortenau ) : 34. Kork , 35. Lahr ,
Oberkirch , Offenburg .

X. Gauverband ( Oosgau ) : 38. Achern , 39. Baden ,
40. Bühl , 41. Gernsbach , 42. Raſtatt .

XI . Gauverband ( Pfinzgau ) : 43. Bruchſal , 44. Karls
45. Durlach , 46. Ettlingen , 47. Pforzheim ,

Bretten .
XII . Gauverband ( Pfalzgau ) : 49. Eppingen , 50. Ne

ckarbiſchofsheim , 51. Sinsheim , 52. Heidelberg ,
53. Ladenburg , 54. Mannheim , 55. Philippsburg ,
56. Schwetzingen , 57. Weinheim , 58. Wiesloch

XIII . Gauverband ( Odenwaldgau ) : 59. Adelsheim ,
60. Buchen , 61. Eberbach , 62. Mosbach .

XIVö. Gauverband ( Taubergau ) : 63.
Gerlachsheim , 65. Krautheim , 66
heim , 67. Wertheim .

Boxberg , 64.
Tauberbiſchofs

3 . Agrikulturchemiſche Verſuchsſtation
Karlsruhe ( Staatsanſtalt )

führt wiſſenſchaftl iche Unterſuchu ungen aus . Dieſelbe beant
wortet an ſie geſtellte naturwiſſenſchaftlich - landwirthſchaft —
liche Fragen und überwacht den Handel mit Futter - und
Düngemitteln . Die Beantwortung von Fragen findet un
entgeltlich ſtatt , ebenſo die Ausführung von RPRienvon Futter⸗ , Düngemitteln u. ſ. w. , ſofern ſie , z. B. be⸗
hufs Kontrole , allgemeines Intereſſe bietet .

Vorſtand : Hofrath Prof . Dr . Jul . Neßler in Karlsruhe ,
mit zwei Aſſiſtenten .

4 . Die Samenprüfungsanſtalt .
Vom landwirthſchaftlichen Verein in ' s Leben geru ifen , iſt

jetzt dem Miniſterium des Innern unterſtellt und führt den
Namen „ Pflanzenp hyſiolo giſch e Verſuchsanſtalt “ .

Dieſelbe hat die Aufgabe , Fragen , welche ſich auf die
Lebenserſcheinungen der landwirthſchaftlichen Kulturpflanzen
beziehen , zu bearbeiten , in Sonderheit beſchäftigt ſie ſich
mit Verſuchen über Aktlimatifation, über den Werth neuer

Verlauf von Pfle
der Kulturpflan ſchiedenen

uchung und Werthlich mit der Unter
Samereien .
0 ng von Sämereien ſteht die Anſtalt

und den Samenhändlern unter
nden Bedingungen zur

e Unterſuchung von Same on der An
ſtalt für die Direktionen der landw. Bezir svereine
unentgeltlich ausgeführt , wenn es ſich um den Ankauf
von Sämereien für eine größere hl von Vereinsmit
gliedern handelt . Doch findet auch für einzelne Landn
unentgeltliche Unterſuchung dann ſtatt , wenn d
der Vereinsdirection eingeſendet werden und die Verſicherune
abgegeben wird , daß die Unterſuchung nicht für einen Samen
hän ſondern lediglich für Landwirthe ſtattfinden ſoll .

ig von Samenproben für
Bereinsdirektionen ſelbſt

Händler zugleich Land

Der Vermittelung der Einf

ee dürfen ſich die landw .
nicht unterziehen , wenn die

wirthe und Mitglieber des V 1
amenhändler können mit 15 Anſtalt nur dann verkehren ,

wenn ſie mit derſelben einen Vertrag abſchließen , wonach
ſie ſich verpflichten , ihren Abnehmern für eine gewiſſe Güte
der Saatwaare garantiren .

Die Thatſache der Vollziehung und der Aufhel ung der
mit Samenhändlern abgeſchloſſenen Verträge werden von
Zeit zu Zeit im landw . Wochenblatt bekannt gemack

Die Zahl der zu einem Vertragsabſchluß mit der An
ſtalt zuzulaſſenden Handlungen iſt nicht beſchränkt . Die
Entſcheidung über die Zulaſſung einer Handlung im einzelnen
Fall bleibt dem Vorſtand der Anſtalt überla

—Außerhalb Badens wohnende Landwirthe haben die Unter
ſuchung von Sämereien zu bezahlen , und zwar mit 4 Mark
für die einfache Unterſuchung der Reinheit und Keimfähigkeit .
Sind zur genauen Werthbeſtimmung der Samen mikro
ſtopiſchche Unterſuchungen nöthig , ſo ſind außer jenen 4 Mark
für jeden Arbeitstag von 8 Stunden 10 Mark zu bezahlen.

Für alle ſonſtigen oben bezeichneten Arbeiten ſteht die
Station den badiſchen Landwirthen , welche Mitglieder des
landw . Vereins ſind , unentgeltlich zur Verfügung , vorausge⸗
ſetzt, daß es ſich um Fragen handelt , die eine allgemeine wiſſen⸗
ſchaftliche oder praktiſche Wichtigkeit haben .

Für die Durchführung ſolcher Arbeiten , bei denen nur
ein privates Intereſſe vorliegt , iſt eine Taxe von 10 Mark
für den Arbeitstag von 8 Stunden zu zahlen Landwirthe ,
die nicht Mitglieder des landwirthſchaftlichen Vereins ſind ,
ebenſo Händler ( Samenhändler , Gärtner ꝛc. ) haben unter
allen Umſtänden jene Taxe zu zahlen .

Vorſtand : Profeſſor Dr . L. Juſt , mit einem Aſſiſtenten .

5 . Die mit reichſten Mitteln ausgeſtattete
Univerſität Heidelberg .

6 . Landwirthſchaftliche Winterſchulen .
Der Kurſus iſt halbjährig , vom November bis Ende

März oder Anfangs April . Schülerzahl unbeſchränkt . Unter
richtsgegenſtände : deutſche Sprache , Rechnen , Geometrie
und Feldmeſſen , Naturlehre , Lan idwirthſchaft , Thierzucht und
einzelne Theile der Thierkunde ( Exterieur , Hufbeſchlag
u. ſ. w. ) . Die Vorſteher der Schulen finden im Sommer
Verwendung als Wanderlehrer . — Die Schüler erhalten Koſt
und Wohnung zum Selbſtkoſtenpreis in der Anſtalt .

Außerdem iſt ſeit 1867 im Kreiſe Karlsruhe ein beſonderer
Kreiswanderlehrer angeſtellt , welcher aus Kreismitteln beſoldet
wird . Dieſe Stelle bekleidet ſeit 1874 Kreiswanderlehrer
Schmid , Landwirthſchaftsinſpektor in Durlach .

1. Landw . Winterſchule zu Kar lsruhe für den Kreis
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Treis

Karlsruhe . Staatsanſtalt . Eröffnet am 1. Dezember 1864 .
Vorſtand : Nerlinger , zugleich Vorſtand der Obſtbauſchule .

2. Landw . Winterſchule zu Eppingen für den Kreis
Heidelberg . Staats⸗ , Kreis - und Gemeindeanſtalt . Eröffnet
am 1. Dez . 1864 . Vorſtand : Wunderlich .

3. Landw . Winterſchule zu Bühl für den Kreis Baden .
Eröffnet am 1. November 1866 . Vorſtand : Landwirth⸗
ſchaftsinſpector Junghanns .

4. Landw . Winterſchule zu Tauberbiſchofsheim
für den Kreis Mosbach . Eröffnet am 1. November 1867 .
Vorſtand : Landwirthſchaftsinſpector W. Martin .

5. Landw . Winterſchule zu Meßkirch für den Kreis
Konſtanz . Eröffnet am 4. November 1867 . Vorſtand : Gaub .

6. Landw . Winterſchule zu Offenburg für den Kreis
Offenburg . Eröffnet am 4. Nov. 1867 . Vorſtand : Landwirth
ſchaftsinſpector Magenau .

7. Landw . Winterſchule zu Müllheim fürden Kreis
Lörrach . Eröffnet am 2. November 1867 . Vorſtand : Dr .
v. Hanſtein .

8. Landw . Winterſchule zu Waldshut für den Kreis
Waldshut . Eröffnet im November 1868 . Vorſtand : Weizel .

9. Landw . Winterſchule zu Villingen für den Kreis
Villingen . Eröffnet im November 1868 . Vorſtand : Hagmann .

10. Land w. Winterſchule zu Freiburg für den Kreis
Freiburg . Eröffnet am 1. November 1868 . Vorſtand : Römer .
Die Schule iſt zweiklaſſig eingerichtet .

11. Landw . Winterſchule zu Ladenburg für den Kreis
Mannheim . Eröffnet im November 1868 . Vorſtand : Schmezer .

12. Landw . Winterſchule zu Radolfzell . Kreis
anſtalt für den Kreis Konſtanz . Eröffnet am 20. Oktober
1868 . Vorſtand : Landwirthſchaftsinſpector W. Schäfer .

7 . Die Großh . Obſtbauſchule
in Karlsruhe . Vorſtand : Landwirthſchaftslehrer Nerlinger .
Lehrer : Obſtbaulehrer Bach .

Satzungen und Aufnahmsbedingungen dieſer Staatsanſtalt
ſind folgende

§ 1. Zweck der Anſtalt . Die Großh . Obſtbauſchule
Karlsruhe hat die Aufgabe , theoretiſchen und praktiſchen
Unterricht im Obſtbau zu ertheilen .

Nebſtdem ſollen ihre Angeſtellten auch außerhalb der
Schule für die Förderung des Obſtbaues im Lande thätig ſein .

§ 2. Der Unterricht . Der Unterricht hat den Zweck,
Leute , welche ſich ſchon mit Obſtbau beſchäftigt haben , in
allen Theilen dieſes Faches , insbeſondere in der Erziehung
der Obſtbäume , in der Pflanzung und Pflege derſelben , in
der Kenntniß derwichtigſten Obſtſorten und in der Benützung
und Aufbewahrung des Obſtes weiter auszubilden .

Er wird theils in einem ordentlichen Lehrkurſus von vier
Monaten für junge Leute ( Hauptkurſus ) , theils in einem
abgekürzten Kurſus von 14 Tagen für Perſonen reiferen
Alters ertheilt .

Das Nähere hierüber beſtimmt der Lehrplan .
§ 3. Hauptkurſus . Aufnahme . In den Haupt⸗

kurſus werden Leute im Alter von mindeſtens 15 Jahren
aufgenommen , welche einen guten Leumund und die für das
Verſtändniß des Unterrichts nothwendigen Fähigkeiten und
Kenntniſſe beſitzen .

Die Anmeldung hat vier Wochen vor Beginn des Kurſus
bei dem Vorſtand der Anſtalt zu geſchehen . Mit der Anmeldung
ſind die Leumunds⸗ und Schulzeugniſſe vorzulegen und iſt
nachzuweiſen , wer die Beſtreitung der Koſten für die Ver⸗
pflegung des Obſtbauſchülers übernimmt .

§ 4. Unterrichtszeit . Die Einberufung erfolgt für
zwei Zeitperioden von je acht Wochen ; der Unterricht der
erſten Periode beginnt im Monat März , derjenige der zweiten
Periode Ende Juli .

§ 5. Veopflegung . Die Schüler erhalten Wohnung und
Koſt in der Anſtalt , ſoweit es deren Räumlichkeiten geſtatten .
Soweit dies nicht der Fall iſt , oder die Schüler in der nächſten
Umgebung der Anſtalt zu Hauſe ſind , kann ihnen geſtattet
werden , Wohnung und Koſt außer der Anſtalt zu nehmen .

§6 . Koſten des Unterrichts und der Verpflegung .
Der thoretiſche u. praktiſche Unterricht wird unentgeltlich ertheilt .

Für die Verpflegung und Verköſtigung haben die Schüler
eine den Selbſtkoſtenpreis nicht überſteigende Vergütung zu
entrichten , welche allfährlich nach den Rechnungsergebniſſen
des Vorjahres feſtgeſetzt und vor Eröffnung des Unterrichts
bekannt gemacht wird .

§ 7. Vergünſtigungen . Den Schülern des Haupt⸗
kurſus können auf Anſuchen folgende Vergünſtigungen ein
geräumt werden :

1. Erſatz der Reiſekoſten von ihrem Heimathsort nach
Karlsruhe und zurück ;

2. gänzlicher oder theilweiſer Nachlaß der Verpflegungskoſt . ;
3. die Gewährung eines Wochenlohnes von 2 —5 Mark .
Der Vorſtand der Schule beantragt die Bewilligung

der unter Ziffer 1 und 2 genannten Vergünſtigungen im
Benehmen mit dem zweiten Lehrer unter Vorlage der Ver
mögenszeugniſſe der betreffenden Schüler vor Beginn des
Kurſus bei dem Miniſterium des Innern .

Ein Wochenlohn von 2 —5 Mark wird nach einer mindeſtens
14tägigen Probezeit und nur für ſolche Schüler bewilligt , welche
ſich untadelhaft verhalten und durch Fleiß , Kenntniſſe und
praktiſche Fertigkeit in den einzelnen Arbeiten auszeichnen .

Hierauf bezügliche Anträge ſind von dem Vorſtand im
Benehmen mit dem zweiten Lehrer bei dem Miniſterium des
Innern einzureichen .

§ 8. Schüler eines zweiten Jahreskurſes . Schülern ,
welche zum zweiten Male den Hauptkurſus beſuchen , werden die
in §97erwähnten Vergünſtigungen bei entſprechenden Leiſtungen
und untadelhaftem Betragen vorzugsweiſe zu Theil werden .

§ 9. Prüfung und Zeugniſſe . Am Schluſſe des

Kurſus wird eine Prüfung abgehalten , auf deren Grund den
als fähig erkannten Schülern Zeugniſſe ausgeſtellt werden .
Die in dieſen Zeugniſſen zu ertheilenden Noten ſind : ſehr
gut , gut und genügend .

§ 10 . Obſtbaukurs für Perſonen reiferen Alters .
Der abgekürzte Obſtbaukurſus für Perſonen reiferen Alters
wird im Monat Juli abgehalten und dauert 14 Tage .

Die Anmeldung geſchieht nach erfolgter Bekanntmachung
des Beginns dieſes Kurſus bei dem Vorſtand der Anſtalt .

Die Theilnehmer erhalten auf Verlangen gegen Bezahlung
der gemäß § 6feſtgeſetzten Vergütung Wohnung und Koſt
in der Anſtalt .

Der Unterricht iſt unentgeltlich . Je nach Umſtänden können
den Theilnehmern auf Anſuchen die Reiſekoſten vergütet werden .

§ 11. Prämien für Baumſchulwärter . An Baum⸗

ſchulwärter von Korporationen wie von Privaten , welche ſich
auszeichnen , wird alljährlich eine Anzahl von Geldprämien
vertheilt . Die Verleihung geſchieht auf den Antrag des Vor⸗
ſtandes der Obſtbauſchule durch das Miniſterium des Innern .

§ 12. Sonſtige Förderung des Obſtbaues . Auf
dem der Obſtbauſchule überwieſenen Gelände wird ein

möglichſt vollſtändiges Sortiment der für die Verhältniſſe
des Landes geeignetſten Obſtſorten angelegt . Die Baumſchulen
und Obſtpflanzungen der Anſtalt ſind in einem für die
Unterrichtszwecke möglichſt vollkommenen Zuſtand zu erhalten .

Den Lehrern der Obſtbauſchule liegt es ob, vom Stande
des Obſtbaues in allen Theilen des Landes ſich zu unter⸗

richten und durch Wort und Schrift die Pflege und Hebung
dieſes Kulturzweiges zu fördern .

Auf Anſuchen haben dieſelben Auskunft über die beſten
Bezugsquellen junger Bäume , über die Anlage von Baum⸗
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ſchulen , über Ausführung von Baumpflanzungen , überhaupt
über alle auf den Obſtbau bezüglichen Fragen zu ertheilen .

Ueber die gemachten Wahrnehmungen und über die
Thätigkeit der ganzen Anſtalt hat der Vorſtand im Benehmen
mit dem zweiten Lehrer alljährlich einen Bericht an das
Miniſterium des Innern zu erſtatten und an dieſen Bericht
ſeine Vorſchläge wegen Förderung des Obſtbaues im Lande
anzuknüpfen .

S . Landwirthſchaftliche Lehranſtalt auf Hochburg .

Eröffnet am 1. Juli 1848 . Kurſus zweijährig .
Satzungen dieſer Anſtalt ſind :
1. Aufgabe der Schule . Die landwirthſchaftliche

Privat⸗Lehranſtalt auf der Hochburg iſt beſtimmt jungen
Leuten jenes Maaß landwirthſchaftlicher Fachbildung zu
geben , welches zur rationellen Bewirthſchaftung eines Grund
beſitzes mittlerer Größe ſowie zur Verſehung von Gutsauf
ſeherſtellen befähigt .

2. Unterricht . Die Schule umfaßt zwei Jahresklaſſen .
Der Unterricht iſt ein theoretiſch - praktiſcher , indem

neben der ſchulmäßigen Behandlung der wichtigſten Hilfs —
und Hauptfächer der Landwirthſchaft auch der Unterweiſung
der Zöglinge in den praktiſchen Arbeiten die gebührende
Aufmerkſamkeit geſchenkt wird .

Den praktiſchen Demonſtrationen und Uebungen im
Molkereiweſen und in der Kellerwirthſchaft , ſowie in der
Baum⸗ und Rebſchule und im Gemüſegarten wird beſondere
Beachtung gewidmet .

Auch zur Beſichtigung gut geleiteter fremder Gutswirth
ſchaften iſt den Schülern Gelegenheit gegeben .

Zur praktiſchen Unterweiſung von Winzern und Küfern
werden während des Sommers beſondere Weinbaukurſe
veranſtaltet .

3. Dauer des Beſuchs ꝛc. Das Unterrichtsjahr beginnt
jeweils im Herbſt .

Es ſteht den Zöglingen frei , die Anſtalt entweder ein
oder zwei Jahre zu beſuchen . Der Unterricht nimmt hierauf
geeignete Rückſicht , indem die Schüler ſchon in der erſten
Jahresklaſſe mit dem Wiſſenswertheſten im Gebiet der theo⸗
retiſchen und praktiſchen Landwirthſchaft vertraut gemacht
werden ſollen . Die Aufgabe der zweiten Jahresklaſſe iſt es
ſodann , die in dem erſten Jahr erworbenen Kenntniſſe theils
zu befeſtigen , theils zu vertiefen und zu erweitern .

Jährlich finden zwei Monate Ferien ſtatt .
4. Beſetzung des Lehrkörpers .
An der Anſtalt wirken :

ein Lehrer für die landwirthſchaftlichen Hauptfächer ;

Für das deutſche Reichspoſtgebiet , Baiern und
Württemberg : Porto für frankirte einfache Briefe
( d. h. bis 15 Gr . ſchwer ) 10 Pf . Für ſchwerere Briefe ,
die bis zum Gewicht von 250 Gr . zuläſſig ſind , 20 Pf . ( im
Stadt⸗ und Landbezirk bis zum Gewicht von 250 Gr . 5 Pf. ) .
— Für unfrankirte oder nicht zureichend frankirte
Briefe zahlt der Adreſſat 10 Pf . Zuſchlagsporto . — Poſt⸗
karten müſſen frankirt werden , die Gebühr beträgt 5 Pf .
für jede Poſtkarte , desgleichen mit Antwort 10 Pf . — Druck⸗
ſachen unter Streif⸗ oder Kreuzband unterliegen dem
Frankozwang , ſie werden angenommen bis zum Gewicht von
1000 Gr . ( 1 Kilogr . ) und koſten an Porto : bis 50 Gr .
einſchließlich 3 Pf . ; über 50 bis 250 Gr . einſchließlich 10 Pf . ;
über 250 bis 500 Gr . einſchließlich 20 Pf . ; über 500 bis
1000 Gr . einſchließlich 30 Pf . — Bücherbeſtellzettel
3 Pf . — Waarenproben und Muſterſendungen unter⸗

ein ſolcher für die Hilfsfächer und
ein Lehrer für die Realien .

Der Lehrer für die Hauptfächer iſt zugleich der Leiter
der Schule und hat die Disziplin zu handhaben . Der Pächter
des Gutes als Inhaber der Schule vertritt dieſe nach außen
und hat die geldliche Verwaltung derſelben ; auch hat er ſich
an der Leitung der praktiſchen Uebungen zu betheiligen .

5. Aufnahmsbedingungen . Zur Aufnahme iſt ein
Alter von mindeſtens 15 Jahren erforderlich .

Die Aufnahme in die Lehranſtalt erfolgt auf Grund einer
Prüfung und wird im Allgemeinen von dem Beſitz der in der
Volksſchule zu gewinnenden Kenntniſſe abhängig gemacht . Solche
Schüler , welche die erforderlichen Vorkenntniſſe nachzuweiſen
vermögen , können ohne vorherigen Beſuch der erſten Jahres
klaſſe ſofort in die zweite Jahresklaſſe aufgenommen werden .

Die Anmeldungen zur Schule müſſen mindeſtens vier
Wochen vor Beginn des Unterrichts eingereicht und mit den
Zeugniſſen der ſeither von dem Schüler beſuchten Lehranſtalten
ſowie mit einer Beſtätigung der Eltern oder Vormünder
belegt ſein , daß ſie mit der Aufnahme des Zöglings in die
Anſtalt einverſtanden ſind .

6. Unterbringung der Schüler und Honorar
zahlung . Mit der Schule iſt ein Internat verbunden , in
welchem für Wohnung und Verpflegung Sorge getragen wird .

Für Verpflegung und Unterricht iſt von Schülern aus
dem Großherzogthum ein Honorar von 540 M. für das Jahr
zu entrichten ; daſſelbe iſt halbjährlich voraus einzuzahlen .

Nicht dem Großherzogthum angehörende Zöglinge haben
ſich mit dem Schulinhaber über die Höhe des Honorars zu
verſtändigen .

Ebenſo bleibt bezüglich derjenigen Zöglinge , welche während
der Ferienzeit auf dem Gut verbleiben wollen , wegen der
Honorarzahlung beſondere Vereinbarung vorbehalten .

7. Disziplin . Die Schüler haben den in Bezug auf
Schuldisziplin beſtehenden Vorſchriften unweigerlich Folge zu
leiſten . Verſtöße gegen dieſelben werden mit Verweiſen und ,
falls dieſe wirkungslos bleiben , mit Entfernung von der
Anſtalt geahndet .

8. Aufſicht . Die obere Aufſicht und Leitung der Schule
ſteht dem Handelsminiſterium zu. Als Organ deſſelben fungirt
ein Aufſichtsrath , deſſen Mitglieder vom Handelsminiſterium
aus landwirthſchaftlichen und Schulfachkreiſen ernannt werden .

9. Prüfung . Am Schluſſe jeden Schuljahres findet
eine öffentliche Prüfung ſtatt . Abgangszeugniſſe werden nur
an diejenigen Schüler ertheilt , welche mindeſtens eine Jahres
klaſſe zurückgelegt haben .

Vorſtand der Anſtalt : Rektor Gſell , außerdem zwei
weitere Lehrer und ein Aſſiſtent .

Poſtbeſtimmungen .
liegen dem Frankozwang , ſie dürfen das Gewicht von 250 Gr .
( ½ Kilogr . ) nicht überſteigen und koſten 10 Pf . Porto . —
Die Gebühr für Zahlung mittelſt Poſtanweiſung , welche
auf einem Formular nur bis zur Höhe von 400 M. zu
läſſig iſt , beträgt bis 100 M. a einſchl . 20 Pf . ; bis 200 M.
einſchl . 30 Pf . ; bis 400 M. einſchl . 40 Pf . — Einſchreib⸗
ſendungen . Briefe , Poſtkarten , Druckſachen , Waarenproben ,
Nachnahmeſendungen , ſowie Packete ohne Werthangabe können
unter Einſchreibung befördert und müſſen zu dieſem Zweck
vom Abſender mit der Bezeichnung „Einſchreiben “ verſehen
werden . Bei Packeten muß dieſe Bezeichnung auch auf dem
Packet angegeben ſein . Für eine eingeſchriebene Sendung
wird außer dem Porto eine Einſchreibgebühr von 20 Pf. ,
ohne Rückſicht auf Entfernung und Gewicht , erhoben . Ver⸗
langt der Abſender einen Rückſchein des Adreſſaten , ſo muß
auf der Adreſſe : „Rückſchein “ angegeben und die Adreſſe
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zzuliefern iſt . Für
bühr von 20 Pf . vor

bei Einſchreibſendungen
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a. Porto und zwar

Ueber d
Aus der Unkenntniß der

geſ⸗
tzlichen Beſtimmungen

über die ſogen . Gewährsmängel und in der Seuchen

olizei iſt ſchon manchem Landwirth großer Schaden
1—— ＋10erwachfſer *

N n8 10* on 11 KoſotzWir bringen daher das genannte Geſetz in der
AIFHNTaunA noſchor 98 106 1 nr 6Faſſung , in welcher es jetzt Geltung hat , zur Kennt

niß unſerer Leſer .

Artikel 1.

Der Verkäufer von Pferden , Rindvieh , Schafen
und Schweinen hat nur für die hiernach bezei chneten
Mängel und nur während der einem jeden derſelben

beigeſetzten Friſt kraft Geſetzes Gewähr zuleiſten
MAMulichiämlich :

A. Bei Pferden :

1 . Für ſchwarzen Staar ; 2. für Koppen , ohne

tzung der Zähne , acht Tage lang ; 3. für Rotz ;

K Hautwuͤrm ; 5. für Dämpfigkeit , vierzehn

lang ; 6. für Koller , einundzwanzig Tage lang ;§11 87

Abnü

4 fů

age.

für fallende Sucht , achtundzwanzil Tage lang ;
8. für Mondblindheit ( periodiſche Augenentzündung ) ,
vierzig Tage lang .

B. Bei Rindvieh :

1. Für 2 und Scheidevorfall , ſofern er

nicht unmittelbar nach einer Geburt — — acht
lang ; 2. für Lungenſucht , vierzehn Tage lang ;

für fallende Sucht ; 4. für Perlſucht , achtund⸗
wwanzig Tage lang .

ſchied des Gewichts bis 10 geographiſche Meilen 20 Pf . , auf
alle weiteren Entfernungen 40 Pf . Für unfrankirte Sendunger
10 Pf . Portozuſchlag ; 2. für Packete das entfallende Packet⸗
porto , b. Verſicherungsgebühr ohne Unterſchied der Ent
fernung und zu jeder Höhe der Werthangabe 5 Pf . für je
300 M. oder einen Theil von 300 M. , mindeſtens jedoch
10 Pf . — Durch Eilboten ſofort zu beſtellende ge
wöhnliche und eingeſchriebene Briefe koſten außer
dem Porto an Beſtellgeld im Falle der Vorausbezahlung
a. nach dem Ortsbeſtellbezirk 25 Pf . , für Packete jedoch 40 Pf .

b. nach dem Landbeſtellbezirk 80 Pf . — für Packete je⸗
doch 1 M. 20 Pf . Beſtellgebühren : für

2 nliche
Packete bis 5 Kilogr . 5 Pf. , für ſchwerere 10 Pf. ( bei Poſt
ämtern J. Klaſſe 10 bez. 15 Pf . — Für G elu5 riefe bis
1500 M. 5 Pf. , 1500 bis 3000 M. 10 Pf . Nach Oeſterreich⸗
Ungarn kommen für Brief - , Geld - und Packetſendungen
dieſelben Taxen in Anwendung wie im Reichspoſtgebiet . Nach
den übrigen Ländern des Weltpoſtvereins beträgt das
Porto für je 15 Gr . 20 Pf . , für die Poſtkarte 10 Pf. , f

Druckſachen für je 50 Gr. 5 Pf. , Waarenproben für je 50 Gr .
5 Pf . , mindeſtens aber 10 Pf . Nach den nicht zu dem
Weltpoſtverein gehörenden Ländern als: Annam , Ascenſ
Auſtralien ( die britiſchen Colonien und die unal
Inſelgruppen außer Hawaii) , Bolivien , Capland und Colonie
Victoria , im, St . Helena , Tripolis und Tunis ( alle

rigen Länder ren zum Weltpoſtverein ) beträgt das
to a ür Briefe 60 Pf . , für Druck

je 50 Gr. ( Poſtkarten und Waarenproben
meiſt nicht zuläſſig . )

atal ,

ſachen 10 Pf . für

die Währſchaftsleiſtung beim Viehhandel und die

C. Bei Schafen
1. Für

—— 2. für Fäule

vierzehn Tage *
D. Bei Schweinen .

Für die Finnen , 595indzwanzig Tage lang .
Ein allhemeikez Verſpreche n, wegen aller

Fehler zu haften , wird auf die hier aufge —
zählten beſchränkt .

Artikel

Der Verkäufer ſteht dafür ein, daß das ve 3Thier von den in Art . 1 bezeichhneter 1 Mängeln an

Tage der Uebergabe frei ſei . Wenn ſolche inner

halb der , in demſelben Artikel feſtgeſetzten und vom

Tage nach der Uebergabe zu rechnenden Friſten
ſich offenbaren , ſo wird bis zum Beweiſe des Gegen
heils angenommen , daß das Thier ſchon am Tage

der erfolgten Uebergabe mit denſelben behaftet ge⸗
weſen .

Die Verlängerung der geſetzlichen Friſten kann

nur urkundlich bedungen werden . Ein die geſetz —
lichen Friſten abkürzendes Geding iſtnichtig .
Eine bedungene Friſt wird in derſelben Weiſe be⸗

rechnet , wie eine geſetzliche .
Artikel 3.

— Gewährleiſtung fällt weg :
bei öffentlichen obrigkeitlich angeordneten Ver⸗

taufen,

( Anbruch 7—
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2. wenn der Verkäufer ſich Gewährfreiheit
urkundlich bedungen hat ;

3. wenn er beweist , daß dem Käufer der

des Thieres bekannt geweſen iſt .
Artikel 4.

Wenn der Fall der Gewährleiſtung eintritt , ſo
kann nur die Aufhebung des Verkaufs , nicht

die

Minderung des Kaufpreiſes verlangt werden .

Eine Ausnahme tritt ein , wenn ſich der Fehler
an dem geſchlachteten Stück findet . Hier kann der

Käufer den Verkäufer nur auf den Erſatz desjenigen
Schadens belangen , der ihm wegen der durch den

Fehler herbeigeführten Unverkäuflichkeit des Fleiſches
zugeht .

Artikel 5.

Die Aufhebung des Vertrages verpflichtet den

Käufer zur Erſtattung des Kaufpreiſes ſowie der

Koſten des Kaufes und der gerichtlichen Beſichtigung
und der von dem Verzuge in der Zurücknahme des
Thieres an erwachſenen Koſten der Fütterung und

Pflege . An dieſen letztgenannten Koſten iſt jedoch
der vom Käufer aus dem Thiere von jenem Zeitpunkte
an gezogene Nutzen in Abzug zu bringen .

Der Verkäufer hat nebſtdem Entſchädigung zu

leiſten , wenn er das Daſein des Mangels gekannt hat .
Artikel 6.

Ein Anſpruch auf Gewährleiſtung iſt nur zuläſſig ,
wenn der Berechtigte ſpäteſtens am fünften Tage
nach Ablauf der geſetzlichen Friſten oder innerhalb der

verabredeten Friſten ( Artikel 1 und 2) Klage erhebt
oder in dringenden Fällen innerhalb der geſetzlichen
oder verabredeten Friſten nach Maßgabe der 8 § 447ff .

der C. ⸗Pr. ⸗O. den Mangel des Thieres dem Gericht

andeigt, deſſen Beſichtigung beantragt und dann

innerhalb weiterer 14 Tage Klage erhebt .

Die § 8 § 7 —12 des Geſ . v. 23. April 1859 ſir . durch
145 Ziff . 11 des bad . Einführung Sgeſetzes zu den Reichsjuſtiz⸗
geſetzen aufgehoben worden .

Artikel 13 .

Wenn über eine Gewährleiſtung ein Rechtsſtreit

entſteht , ſo iſt jede Partei berechtigt, die Verſteigerung

des Thieres und die Hinterlegung des Erlöſes zu
fordern , ſofern die Beſichtigung deſſelben nicht weiter

nothwendig iſt .

Artikel 14 .

Der verurtheilte Verkäufer kann auch ohne vor

gängige Streitverkündung ſeinen Vormann auf Ge⸗

währleiſtung belangen , ſofern die Krankheit in der

dieſen bindenden Friſt ſich gezeigt hat .
Die Klage muß jedoch innerhalb 14 Tagen nach

eingetretener Rechtskraft des Urtheils erhoben werden .

Artikel 15 .

Was in dieſem Geſetze vom Verkaufe geſagt iſt ,

gilt von jeder Art belaſteter Eigenthumsübertragung .

Wir machen dabei auf folgende Punkte beſonders
aufmerkſam :

1. Ein Verſprechen , für alle Fehler zu haften ,
hat nur für die geſetzlichen Mängel Geltung . Wer

für die Abweſenheit anderer Mängel oder für das

Vorhandenſein beſonderer Eigenſchaften des ange
kauften 2

( Milchnutzen , Z1ugtüchtigkeit, Fröm

migkeit ꝛc. ) Sicherheit haben will , muß ſich dafür
— ⏑e ſchriftliche Garantie mit Angabe
der Garantiezeit (4 Wochen , 6 Wochen ꝛc. ) von dem

Verkäufer austeblen laſſen .

Im Seekreis , wo das „Dipplichſein der Rinder “

häufig vorkommt , überdies * in anderen Landes

gegenden wird man gut thun , wenn man ſich für das

„Dipplichſein “ 9 — das Drehen ) ſchrift
lichen Gewährſchein mit Gewährfriſt von 6 Wochen

ausſtellen läßt . „ Dippel “ iſt nämlich keine Fallſucht ,
wie dies im Seekreiſe irrthümlich geglaubt wird .

2. Ein die geſetzlichen Friſten abkürzendes

Geding iſt nichtig . Früher wurde von vielen

Viehhändlern der Kniff angewendet , eine Gewähr

leiſtung für alle Fehler auf einen beſtimmten Zeit⸗

raum — etwa 8 oder 14 Tage —zu veerſprechen
Gewöhnlich ging der Käufer auf eine ſolche Bedingung
ein , weil er glaubte , durch dieſelbe eine beſſere Ge —

währ als die geſetzliche zu erlangen . Das war

jedoch nicht der Fall ; vielmehr war der Käufer

doppelt 1N
Einmal galt das Verſprechen ,

„ für alle Fehler zu haften “ , wie oben geſagt , nur

für die in dem Geſetze genannten Fehler , und das

andere Mal hatte ſich der Käufer die ihm vom

Geſetze gewährte Friſt für die Ekkennung de s Mangels
— verkürzt . War z . B. die Kuh mit des fallenden

Sucht oder Perlſucht behaftet , ſo ſtand es dem
Käufer zu , den Fehler

Aumerglk
der erſten 28 Tage

nach der Lieferung des Thieres durch Sachverſtändige
feſtſtellen zu laſſen und eine begründete Klage auf

Auflöſung des Kaufvertrages zu erheben . Hatte
der Käufer aber die Unvorſichtigkeit begangen , eine

Garantie für alle Fehler auf die Dauer von 14

Tagen zu gene ymigen, ſo mußte er , falls die Krank

heit erſt nach Ablauf der 14 Tage an dem Thiere

erkannt wurde , und das war gewöhnlich der Fall ,

mit der Klage abgewieſen und in die Koſten verfällt

werden . Solchem Mißbrauche iſt durch die jetzige
Faſſung des Geſetzes geſteuert , und ſeit dem 1.

Oktober 1882 haben Abmachungen , welche die

geſetzliche Gewährsfriſt irgendwie kürzen , keine

3 mehr .
3. Dagegen kann der Verkäufer auch fernerhin

ſich völlige Gewährsfreiheit bedingen . Wer aber

ſo , d. h. ohne alle Währſchaftsleiſtung verkaufen will ,

muß den Verkaufsvertrag ſchriftlich machen und ſich
die Gewährsfreiheit darin ausdrücklich bedingen .
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Das kann etwa in folgender Faſſung geſchehen :
„ Ich N. N. verkaufe unter dem heutigen an

P . P . eine braune , 10jährige Kuh , mit hellem
Rückenſtreifen , unter der ausdrücklichen Bedingung ,
daß ich für keinerlei Fehler , auch nicht für die geſetz⸗—
lichen , Gewähr leiſte .

Doppelt ausgefertigt zu Worblingen am 8. Fe
1880 und vom Verkäufer und Käufer unterſchrieben :

Der Verkäufer . Der Käufer :
N. N. N. N.

4. Der Art. 6 des Geſetzes vom 23 . April 1859

die Gewährleiſtung bei einigen Arten von Haus⸗
thieren betr . , beſtimmt , daß derartige Klagen inner —
halb der in jenem Geſetz beſtimmten Friſten

„ erhoben “

ebruar

werden müſſen .

Nach der damaligen Geſetzesſprache hatte dieſe
Wort die Bedeutung von

„ eingerei 3Durch die deutſche Civilprozeßordnung iſt nun
eine ſehr erhebliche Aenderung in mder Weiſe ein

getreten , daß die Klage erſt durch die

„ Zuſtellung an den Beklagten '
als erhoben gilt .

Dadurch wurden ſelbſtverſtändlich di

geſetzlichen , überdies theilweiſe ſehr

noch mehr eingeengt .
Die Lage des Klägers wird dadurch eine

rigere , daß , während früher die Einreichun
Klage lediglich durch ſeine eigene Thätigkeit t bedinigt
war , die Erhebung der Klage jetzt von der Mit —

wirkung anderer Perſonen, nämlich des Gerichts

ſchreibers und des Gerichtsvollziehers , abhängt .

Wenn 3. B. der Käufer eines Pferdes erſt am
12. Tage bemerkt , daß daſſelbe dämpfig iſt , ſo iſt

er , namentlich wenn der Verkäufer in einem ent⸗
fernteren Amtsgerichtsbezirke wohnt , faſt außer

Stande , die Klage noch rech
ſtzeitig zu errheben , d. h.

dem Verkäuf fer noch inn erhalb d er geſetzlichen Ge⸗

währs sfriſt zuzuſtellen .
Das hatte der Geſetzgeber ſelbſtverſtändlich nicht

beabſichtigt . Um dem Mißſtande abzuhelfen , iſt

deßhalb jetzt in Art . 6 des Geſetzes eine Friſt von
fünf Tagen zu der geſetzlichen Gewährsfriſt hin
zugegeben und außerdem die ſchon bisher beſtandene

Beſtimmung beibehalten , wonach es in dringenden
Fällen genügt , daß der Kläger innerhalb der geſetz⸗
lichen oder verabredeten Friſten den Mangel des

Thieres bei Gericht anzzeigt, deſſen Beſichtigung
beantragt und in dieſem Falle innerhalb weiterer
14 Tage Klage erhebt .

Der Inhalt ſolcher Geſuche richtet ſich nach den

§§ 447 ff . P. ⸗O.
Es wird dem Kläger nicht ſchwer fallen , durch

—vv

e beſtehenden

kurzen Friſten

ſchwie
ig

eine Beſcheinigung , zunächſt eines Thierarztes , glaub⸗
haft zu daß ohne ſofortige Beſichtigung des

Thieres der Verluſt eines Beweismittels zu befürchten
wäre oder der Beweis doch ſehr erſchwert würde .

Ein ſolches Geſuch zur Sicherung des Beweiſes
kann ſelbſt bei jenem Amtsgericht geſtellt werden ,

in * Bezirk das Thier ſich befindet . Es wird

dies in der Regel das Amtsgericht des Wohnſitzes
des Klägers ſelbſt ſein .

Die ſolchermaßen im Geſetze zugelaſſene vorläufige
Anzeige bei Gericht mit Antrag auf Beſichtigung
des Thieres iſt aber zur Sicherſtellung des Klägers
nicht immer hinreichend . Deßhalb ſoll man es
darauf womöglich nicht ankommen laſſen . Jeden
falls iſt dem Kläger bei ſolchem Geſuche dringend

zu empfehlen , daß er es entweder in der Gerichts

ſchreiberei zu Protocol . des Gerichtsſchreibers ſtellt
oder durch einen Rechtsanwalt einreichen läßt . Un —

kenntniß der geſetzlichen ?Vorausſetzungen zu einem

ſolchen Geſuch hat die Folge , daß daſſelbe von dem

Gericht zurückgewieſen wird , ein weiterer Grund

zur Verſäumniß der Friſt , welche ſich dann der
Kläger ſelbſt zuzuſchreiben hat .

Es wird deßhalb insbeſondere vor der Winkel
advokatur gewarnt .

Dabei hat der Kläger aber ſte

zu behalten, daß ſpäteſtens 14 Tage nach Beſich⸗

tigung des Thieres die Klage in der Hauptſache
dem Beklagten zugeſtellt werden muß , wenn die

Friſten des Währſchaftsgeſetzes gewahrt ſein ſollen .
Der Schwerpunkt liegt überhaupt immer in der

ſorgſamen Wachſamkeit des Klägers ſelbſt , wenn
er ſich vor Schaden bewahren will . Er hat bezüg —
lich des ſo wichtigen Zeitpunktes der Zuſtellung der

Klage an den Beklagten zu erwägen , ob nach der

Lage des Falls die Zuſtellung am ſchnellſten und

— — durch Vermittlung der Gerichtsſchreiberei
oder durch unmittelbaren Auftrag an den Gerichts —
vollzicher zu erwarten iſt .

Es iſt beſonders darauf aufmerkſam zu machen ,
daß , wenn der Kläger die Zuſtellung ſelbſt durch
unmittelbaren Auftrag an den Gerichtsvolllzieher
bewirken laſſen will , er dies dem Gerichtsſchreiber
bei der Anbringung der Klage zur Seemköfee
ausdrücklich erklären muß . Andernfalls geſchieht die

Zuſte llung durch Vermittlungd der
Gerich Sſchreizrrek,

womit je nach der Lage des Falles wieder ein Zeit⸗
verluſt verbunden ſein kann .
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Für die Seuchenpolizei ,

welche die für jeden Thierbeſitzer ſo wichtige Auf⸗

gabe hat , die Verbreitung der anſteckenden Krank

heiten zu verhüten , beſtehen folgende Vorſchriften ,
welche der Thierbeſitzer wiſſen muß :



Wer an Rindern , Schaafen oder Ziegen die Die Wrobeſente
dieſer Vorſchriften , welche eben

Zeichen der Rinderpeſt , ſowohl zum Nutzen des Einzelnen , wie zum Schutze Ar

an Hunden oder anderen Hausthieren die Zeichen der Allgemeinheit erlaſſen ſind , liegt im eigenen Fo

der Tollwuth, Intereſſe der Thierbeſitzer , deren Eigenthum durch

an einem der verſchiedenen landw . Hausthiere die gei Viehſeuchen ja ſtets bedroht iſt ; die Nichtbeachtung feh

chen des Milzbrandes , der Maul - u . Klauenſeuche , derſelben zieht eine den Umſtänden angemeſſene vor

an den Rindern die Zeichen der Lungenſeuche , Geld - oder Gefängnißſtrafe , ſowie den Verluſt des etn

an den Schaafen oder Pferden die Räude , etwaigen Er itſchädigungsanft ruches nach ſich —
an den Schaafen die Pocken , Man ſuche ſoviel als möglich nur ſolche Pferde ſei
an Pferden und Rindern die Beſchälkrankheit und Rindviehſtücke zu kaufen , von denen man be Th

oder den Bläschenausſchlag an den Geſchlechts ſtimmt weiß , daß ſie über 3 Monate ſchon im Lande Tr

theilen wahrnimmt , muß : gel halten worden waren . Bricht der Rotz 17

1. der Ortspolizeibehörde ( dem Bürgermeiſter ) an Pferden oder die Lungenſeuche an Rindern aus , krä
hievon Anzeige erſtatten und die noch nicht 3 Monate lang im La —— gehalten ein

2. diekranken Thie re von geſunden und in Sbeſon⸗ worden ſind , ſo fällt die Entſchädigung für ſolche abe

dere von fremden Thieren abgeſondert halten . Thiere aus Be.

Ra
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à. Auch verdächtige Druſe . b. Auch pfeifender Dampf . . Stiller und raſender Koller . d. Irgend welcher Art . Tag.
e. Tuberkuloſe , Lungen iſchwindſucht. f. Lungen⸗ und Lebertuberkeln , oder Lungen⸗ und Leberfäule . g. Auch Lungentuberkeln köpf

* Lungenwurmkrankheit 30 Tage . h. Gleichviel ob derſelbe in oder außer der Bruſthöhle oder im Herzen ſeinen Sitz hat . Gen

Ohne Abnützung der Zähne . E. Egelwürmerkrankheit . I. Lungen - und Egelwürmer . m. Luftkoppen . 6)
3 Tac

*) In Holland gelten die Beſtimmungen des Code Napo - gilt . In Sachſen⸗Altenb . , Schwarzb . ⸗Rudolſt . u. Sondersh . 9
Ekon , J5 1641 —1649 . In Meckl . ⸗Schwer . , Meckl . ⸗Strel . , gelten nach ſächſ . Recht als Gewährmängel ba Pferden :

Oldenburg gilt das gemeine Recht und ebenſſo in Sachſen⸗ ſtätig , ſtaarblind , har tſchläch tig und rotzig . Garantie 2

wo das preuß . Allgem . Landr . nicht [ für alle Krankheiten , die ſich bis 20 Stunden nach der män⸗
Weimar überall dort ,
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Aufblähen der Rinder ( Schafe und Ziegen ) in
Folge von Grünfütterung oder gährendem Futter .

Man ſetze die Schlundröhre ein , die Trompete nach außen ;
fehlt es an der Schlundröhre , ſo ſchütte man ein Gemiſch
von 20 —30 Gramm Salmiakgeiſt , von dem man ſich ſtets
etwa 200 Gramm vorräthig im Hauſe hält mit einem
Liter kaltem Waſſer ein und wiederhole den Gebrauch nach
einer halben Stunde , wenn das Uebel nicht ganz gehoben
ſein ſollte . Beim Mangel an Salmiakgeiſt muß man das
Thier in die linke Flanke mit dem Trocar ſtechen . Der
Trocar wird auf die höchſte Stelle der aufgetriebenen linken
Hungergrube im rechten Winkel , immer aber mindeſtens
3 Hand breit an den Rücken abwärts angeſetzt und mit einem
kräftigen Schlag auf den Handgriff 3 —4 Zoll in den Panſen
eingetrieben . Das Heft wird dann herausgezogen die Hülſe
aber ſtecken gelaſſen . Verſtopft ſich die Hülſe , ſo kann man
ſie wieder durch die Einführung des Heftes öffnen .

Dabei kann man dem Thiere eine Abkochung von 2 Loth
Rauchtabak in einem Liter Waſſer einmal oder mehrere Male ,
je nach Bedürfniß einſchütten . Während des ganzen Anfalles
muß man verhüten , daß das Thier ſich legt .

Schafen und Ziegen gibt man 4 —8 Gramm Salmiakgeiſt
in einem ½ Liter kalten Waſſers .

Um das Aufblähen zu verhüten , befo
Regeln :

Nie ſchicke man Thiere mit ganz leerem Magen auf die
Weide ,

lge man folgende

Ha1 t derAt derUebergabe Verkäufer zu leiſten in Preußen ,
oßh. Heſſen , Waldeck und Oeſterreich . Die Gewährfriſten

beginnen mit dem Tage nach der Uebergabe in der Rhein⸗
provinz , Bayern , Württemberg , Baden , Großh . Heſſen , Kur
heſſen , Sachſen - Meiningen , Frankfurt a. M. , Frankreich ,
Belgien .

1) In der Rheinprovinz iſt der Code Napoléon maß⸗
gebend . Im Bezirk des Appellationsgerichts zu Cöln iſt eine
Gewährzeit von 42 Tagen bei den Gewährmängeln . In
Neuvorpommern und Rügen gilt das gemeine Recht ; Ge—
währmängel ſind : blind , rotzig und dämpfig ; auf dem linken
Rheinufer gemeines Recht .

2) Außer für den Lüneburger und Hildesheimer Theil
ſind auch für den Calenberger Landestheil Gewährmängel
feſtgeſtellt , nämlich : rotzig , kollerig u. hartſchlächtig .

3) Ferner ſind noch Gewährmängel bei Rindvieh : a. Darm⸗
fäule , Durchfall , Dünnmeiſter , b. Spritzer , Säb —
ler , und c. Umgänger mit 29 Tagen und bei Schaafen :
Umgänger , Waſſerkopf , Seitenfaller mit 14 Tagen
Währzeit .

) Außerdem beim Rindvieh : a. Fäulung von Lunge ,
Leber , Nieren und Milz , Gewährſchaft 3 Monate , b.
Schwindel , Dormlichkeit Schwindelhirnigkeit , «.
Abzehrung , d. Markflüſſigkeit und e. Steinkrank⸗
heit (bei den Ochſen ) Gewährſchaft 4 Wochen .

5) Beim Rindvieh auch für Fäule der Lunge , Leber ,
Niere oder Milz , wenn das Thier fällt , Gewährzeit 30
Tage : für ſchwindelhirnig , dormlich oder ſchwindel⸗
köpfig , mit dem Stein behaftet , markflüfſig oder
Gewächs im Schlunde 14 Tage .

e) Auch für Taubheit bei Pferden eine Gewähr von 42
Tagen .

) Für Anbruch oder Waſſerſucht 28 Tage Gewährzeit.
8) In Belgien gelten die für Pferde normirten Gewährs⸗

mängel auch für Maulthiere und Eſel ; außer den auf⸗

Rathſchläge zur Hülfe in der Noth bei Erkrankungen von Hausthieren .

nie füttere man überlegenes Grünfutter ,
nie ſchicke man Thiere auf bereifte Weiden oder alsbald

nach einem Regen auf dieſelben ,
nie füttere man bereiftes , naſſes Grünfutter , und ins

beſondere füttere man keine Rübenblätter , wenn dieſelben zu
kalt ſind oder gefroren waren .

Kolik der Pferde und Rinder .
Man führe die Thiere ſofort aus dem Stalle und errege

ſie im Schritte ; man ſetze einige Klyſtiere mit einem / Schoppen
Oel und eine Flaſche laupvarmem Seifenwaſſer , man reibe das
Thier mit Bürſten oder harten Strohbauſchen tüchtig über den
ganzen Körper ab, namentlich gebe man leichten Kamillenthee
mit Lein- oder Repsöl ; dabei vermeide man , daß das Thier
ſich ungeberdig hinwirft oder wälzt . Der Kamillentrank mit
Oel muß bis zur Wiederherſtellung des Thieres von Stunde
zu Stunde gegeben werden .

Schädlich ſind die Gaben von reizenden Stoffen , als
Branntwein , Pfeffer , neuem Wein mit Gewürzen , Steinöl
u. ſ. w. Solche Mittel verſchlimmern den Zuſtand des Thieres
gewöhnlich und bringen Magen - und Darm entzündung hervor .
Dauert eine Kolik länger als 3 Stunden , ſo iſt ſie immer
gefährlich und ärztliche Hilfe nöthig .

Das Darmpech der Fohlen und Kälber , welches Verſtopfung
der jungen Thiere hervorbringt , geht gewöhnlich durch den
Genuß der erſten Milch der Mutter ab. Deßhalb darf man
dieſe Milch nicht ausſchütten , ſondern man muß ſie den Fohlen
oder Kälbern völlig geben .

geführten iſt noch , wie in Frankreich , bei Pferden ꝛc. für
veraltete Bruſtleiden ( [ es maladies anciennes de
poitrine ou vielles courbatures ) und für chroni
ſchen Pfeiferdampf ( cornage cronique ) 14 Tage
Gewähr zu leiſten . Bei Rotz und Wurm kann der Anſpruch
auf die geſetzliche Gewährzeit nur erhoben werden , wenn die
Thiere nach erfolgter Uebergabe nicht mit Thieren , die an
jener Krankheit litten , in Berührung gekommen ſind . Bei

Dämpfigkeit , Dummkoller , Kehlkopfspfeifern , periodiſcher Augen⸗
entzündung ꝛc. wird für Thiere , deren Werth mehr als
150 Fr . beträgt , Gewähr geleiſtet . Für Rindvieh muß für
Rinderpeſt eine Gewähr von 25 Tagen , für das Zurück⸗
bleiben der Nachgeburt ( a non deliverance ) muß
in dem Falle eine Gewähr von 14 Tagen geleiſtet werden ,
wenn die Geburt des Kalbes nicht beim Käufer erfolgt iſt ,
daſſelbe gilt für den Scheiden - und Uterusvorfall ; ferner
iſt die Gewährzeit für chroniſche Diarrhöe 14 Tage .
Bei der Lungenſeuche , Rinderpeſt und den Pocken der Schaafe
darf , wenn der Verkäufer in Anſpruch genommen werden
ſoll , eine Berührung mit Thieren , die an den erwähnten
Krankheiten litten , nicht ſtattgefunden haben .

9) Die für die Pferde aufgeführten Gewährmängel gelten
auch für Maulthiere und Eſel ; es iſt ferner Gewähr zu leiſten
für veraltete Bruſtleiden , veralteten Pfeiferdampf ,
intermittirenden Leiſtenbruch , für periodiſches Hin⸗
ken , von veralteten Krankheiten herrührend , ferner beim
Rinde die Folge nicht abgegangener Nachgeburt mit
einer Gewährzeit von 9 Tagen .

10) Die aufgeführten Gewährmängel gelten nur für die
Kantone : Aargau , Bern , Freiburg , Neuenburg , Zug und
Zürich , die des Pferdes haben auch für Maulthiere und Eſel
Geltung , bei dieſem und beim Rindvieh iſt ferner noch Ge⸗
währ von 20 Tagen für Abzehrung als Folge von Ent
artung der Organe der Bruſt und Hinterleibshöhle ( Ver⸗
härtung , Verſchwärung , Vereiterung , Krebs , Tuberkelbildung )
zu leiſten .



Im Falle , daß das Darmpech dennoch zurück bleiben ſollte ,

ſo gebe man dem Thiere / Schoppen Leinöl mit / Schoppen

Kamillenthee lauwarm ein .

Eingeweidewürmer gehen gewöhnlich auf Fütterung

von gelben Rüben ab.

Füllen - , Kälber - und Lämmerlähme , eine bösartige
Krankheit der jungen Thiere , welche gewöhnlich ſich dadurch

äußert , daß die Gelenke ( Glieder ) anſchwellen , wird durch eine

Entzündung des Nabels und der Gefäße , welche an dem Nabel

nach der Leber gehen , erzeugt . Daher trage man Sorge , daß

die Nabelwunde der neugeborenen Thiere ſauber bleibe und

gut abheile . Will die Wunde nicht vernarben , ſo wende man

auf dieſelbe eine Löſung von 2 Gramm Karbolſäure auf

200 Gramm Waſſer täglich 2 mal an . Zerrungen am Nabel

ſind zu vermeiden . Auch das Abſchlecken des Nabels durch

die Mutter kann ſchädlich werden .

Geburtswehen , übermäßige , werden durch ſtarken

Kamillenthee innerlich und als Klyſtiere in den After gegeben ,

gemäßigt . Auch die Nachwehen werden auf dieſe Weiſe geſtillt .

Harnverhaltung . Einführung des Thieres in einen

Schafſtall , Bewegung des Thieres im Schritte , Klyſtieren von

einer leichten Abkochung des Rauchtabaks . ( 2 Loth auf einen

Liter Waſſer . ) — Thierärztliche Hilfe iſt bei Zeiten zu ſuchen .

Läuſe werden am beſten mit einer ſcharfen Tabaksab

kochung , mit welcher die verlausten Stellen gewaſchen werden ,

vertilgt . Queckſilbermittel ſind bei Rindern ſehr gefährlich .

( Daher keine graue Salbe anwendbar . )
Leckſucht ; kräftiges Futter , namentlich Hafermehl , dann

kleine Gaben von Knochenaſche .
Loſe Zähne beim Rindvieh iſt keine Krankheit ; die

Schneidezähne des Rindes ſind alle und zu jeder Zeit loſe .

— Mauke der Pferde und Rinderz ; reinliche Haltung
der wunden Stellen , trockene Streu , täglich ein Löffel voll

Glycerin auf die wunden Stellen ſtreichen . Aufreiben der

Mauke mit Strohſeilen u. ſ. w. iſt ſehr ſchädlich .
Maul⸗ und Klauenſeuche . Vorzüglich wirken auf die

raſche Heilung reichliche trockene Streu und Verabreichung von

weichem , leicht verdaulichem Futter . ( Mehltränken , Kleinfutter

mit Häckſel und angebrüht , gekochte und geſtampfte Wurzel

gewächſe , Kartoffeln , Rüben u. ſ. w. Jede arzneiliche Be

handlung iſt ſchädlich . Fette Thiere verkaufe man zeitig

an den Metzger . )
Milchtreibende Mittel ſollen Fenchel , Koriander , Dill ,

Anisſamen ſein ; —beſſer iſt aber , man hilft mit Futter

nach , wenn die Milch mangelt oder fehlerhaft iſt . Oelkuchen ,

Welſchkorn , Eſparſette , Klee , Luzerne , Wieſengras , Futter

roggen .
Nabel der jungen Thiere iſt zu beſichtigen und wenn er

wund iſt , mit einer Löſung von Karbolſäure in Waſſer , 2 Theile
auf 100 , täglich zu beſtreichen , bis die Wunde heil iſt .

Räude der Schafe wird durch das Walz' ſche Bad in

10 Tagen gänzlich geheilt .
4 Theile friſch gebrannter Kalk in genügendem Waſſer

gelöſcht und
5 - 6 Theile Potaſche werden zu einem Brei angerührt ,

dann 4 Theile Karbolſäure und
8 Theile Theer zugefügt und das Ganze mit 200 Theilen

Rinderharn und
800 Theilen Waſſer verdünnt .
Für jedes geſchorene Schaf ſu

Räudebad nöthig .

18 21d 2 Pfund Brühe zum

Als Futterſaat und Grasmiſchungen haben ſich bewährt :

1. Für Anlagen von Wieſen .

a ) Auf Moorboden , welcher aber vor Allem ent⸗

wäſſert werden muß :
Auf den Morgen

ee es Pfe .
s

,
Wolliges Honiggras . e e ie .

· ů·ůöinsen
Baſtardklee . . nes

Weißer Klee . . re enen ,
„ „ „ . 5 „ 7 ) 6Ruchgras

b ) Etwas beſſeren , torfigen Boden wie bei a.

mit Zuſatz von :

Gemeines Riſpengrasss . . 2 Pfd .

Rother Schwingel .
4 4eeeetrr

c) Auf ſchwerem Boden :

Engliſches Raygras .
Italieniſches Raygras Sn

R

Hoher Schwingel . .
Wieſenheuſchwingel 3

Wieſenfuchsſchwannnnzz

οο
*

„

e
Weißer Klee . RR 1 „

Ruchgras 22* ½ „

d) Auf kalkhaltigem kräftigem Lehmboden :

Engliſches Raygras 3 Pfd .
Italieniſches Raygras een en

Franzöſiches Raygras
9

Kammgras 3 E 3

Timotheegras .

Weißer Klee

Nulchas ee eee ee i

e) Auf mildem Lehmboden :

ei eee e 3 Pfd .

Knaulgras
Franzöſiches Raygraçss
Italieniſches Raygras
Wieſenſchwingen .
Rother Schwingel
Engliſches Raygrasss
Goldhafer 8

gör
Weißer Klee
Schwediſcher Klee . .

Ruchgrdasss
Wieſenfuchsſchwanz

) Auf beſſerem ( lehmigen ) Sandboden :

Rothklee 18 % . al 2 Pfd .

talieniſches Raygras 6 „

Wieſenſchwingeel .
6
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lee

2 . Für Weiden .
2 uf magerem Sandboden :

Pfd

8 4
3

igem Sandboden

niſches Rayg ras

em Lehmboden
2Pfd—— 2 0 8 Pfd .
40 4

44
4 U

0 3

n Thonboden

4
3

2

getibint 0 „ „ * 0 0 —
Ruchgras .

c) Auf torfigem Boden :
Timotheegras 5 Pfd .
Wei he reſpe 0 4 17
Baſtard *
Weißer 4 „0

2 „
3
7

8 . Zur iee Futternutzung

ich ar
190unke

zroggenoggen

t von Klee , Kleegras ,
chkorn, der Pferde

Senf , der große Spörgel ,
empfehlen :

50 Pfd . auf den Mo

rn oder Mais : Saatbedarf 60 —70 Pfd . auf den
gemacht werden ) .

Saatbedarf 20 Pfd . auf den Mor

Saatbedarf 100 Pfd . auf den Morgen ( kann ge⸗

＋ * Maorge ayyn Iöfd. auf den Morgen ( kann ge

r ) : Saatbedarf 15 Pfd . auf den Morgen .
Für ſehr empfehlenswerth 1 auch die nachfolgenden

Miſchungen :
1. Weißer Senf . 10 Pfd .

feunne 1110
2. Johannisrogen 80

auf den Morgen , kann
geheuet werden .

auf den Morgen .———83
60
25 Uauf den Morgen , kann

geheuet werden .

50 0
12 auf den Morgen .

auf den Mo0
130 E3

5 auf den Morgen , kann

35 ö geheuet werden .

6
auf den Morgen .9285

5 ö0 7 7 4
9
„ I auf den Morgen

Klee das Saatquantum etwas
dert oder in anderer Weiſe darauf geachtet , daß der

durch die Ueberfrucht nicht unterdrückt wird .
Kleefeldern kann weſentlich geſichert und

durch die Unterſaat von Gras , z. B.
ch Raygr as ; von letzterem nimmt man bei

Kleeſaat etwa 8 Pfd . auf den Morgen .
uptſächlich kommt es natürlich darauf an , daß man

10
uten reinen Samen bekommt ; am beſten bezieht man

rittelſt landw
0
Conſun nvereine ; wo ſolche noch fehlen

durch den Bezirk und jedenfall nur von Handlungen
welche Garantie leiſt dabei iſt die Benützung der Samen
prüfungsanſtalt zur Kontr olunterſuchung nicht zu vergeſſen .

Wie ſchützt ſich der Landwirth gegen Nachtheil beim Verkauf von Schlachtvieh ?
Wenn wir einen Gang über einen Viehmarkt

thun , ſo muß es uns ganz eigenthümlich berühren , daß

Forderungen und Gebot meiſtens ſehr weit von
einander entfernt ſind , und erſt wenn der Land —
wirth ſieht , daß der Markt überfüllt und der Käufer
venige , geht er von ſeiner Forderung herunter ;

umgeke hrt , wenn der Händler oder Metzger ſieht,
daß viel Käufer , aber wenig Schlachtrieh vorhander
läßt er ſich herbei , ſeinem oft ſehr geri igen Gebo
noch ein entſprechendes Nachgebot folgen zu laſſen .

Was ſoll die Kuh koſten ? fragt der Metzger , wenn
er den Landwirth in ſeiner Behauſung aufgeſucht
hat und beide ſich in den Stall begeben haben .
Der Landwirth nennt mit einigem Zagen den Preis ,
den er ſich im Kopfe zurecht gelegt und den auch

ein Nachbar nicht zu hoch fand . Der Metzger
lacht und bietet ihm zwei Drittel der Forderung .
Der Landwirth wird roth und denkt : „ Sollſt du
denn wirklich zu viel gefordert haben ? “ Bietet

ihm der Händler oder Metzger , dem vielleicht die

4



Kuh ausnehmend gut gefällt , annähernd den gefor

derten Preis oder ſchlägt ſofort zu , ſo macht ſich

der Landwirth wiederum Vorwurf und denkt : „ Hätteſt

du mehr gefordert , hätteſt du es wohl auche erhalten!“
8 iſt noch verdrießlicher

Auf dem Markte ſowohl als im Stall kommt

es bei zehn Händlern ſicher neunmal vor , daß Zweifel
und Unentſchloſſenheit den Landwirth beim Abſchluß

des Handels ſtören ; er weiß nicht , ſoll er zuſchlagen

oder den Metzger fortgehen laſſen . Sein etwas ver

zweifeltes Geſicht verräth dem Metzger oder Händler

deutlich , daß der Landwirth ſeiner nicht ſicher

iſt und ſeine Forderung auf ſchwachen Füßen ſteht .
Würde ihm da nicht ein ſicherer Anhaltspunkt an

genehm ſein ?

Einen ſolchen feſten Anhalt bietet dem Landwirth

das lebende Gewicht des Thieres , denn aus ihm und

dem äußerlich fühlbaren Kennzeichen des Maſtungs —

zuſtandes im Verein mit dem Fleiſchpreis in der

nächſten Stadt kann er
ſch

den reellen Werth des

Thieres leicht berechnen . Der Metzger , welcher ſeine

Sache verſteht , erwirbt ſich durch den häufigen Ein

kauf und das Ausſchlachten der Thiere , welches ihn

ſofort darüber belehrt , ob er zu theuer gekauft hat ,
eine bedeutende Uebung in der Beurtheilung , und wenn

es ihm auch einmal paſſiren mag , daß er ſich verrechnet

hat , ſo r ſich in zehn Fällen wieder ſchadlos

zu halten , 4 er einen Bauer übervortheilt .

Sehen wir uns die Hilfsmittel zur Ermittelung
des Werthes etwas näher an . Da haben wir zu

erſt das Lebendgewicht als wichtigſten und noch viel

zu wenig gewürdigten Faktor . Freilich bietet uns

dieſes noch einen ziemlich weiten Spielraum zur Beur —

theilung des Schtachtgewichtes und des 5 Marktpreiſes ,
aber dieſe Schwierigkeit läßt ſich bald überwinden .

Soll das Lebendgewicht einen brauchbaren Maß⸗

ſtab abgeben , ſo muß es morgens früh bei nüchternen

Magen erfolgen , denn wir können nicht verlangen ,

daß uns der Metzger den ganzen Panſen - und

Darminhalt mitbezahlt , der ſehr leicht 100 Pfd .
und darüber ausmachen kann .

Die bekannten Metzgergriffe müſſen uns nun

weiter belehren , ob das Thier nu r gefleiſcht oder ob es

halbfett , dreiviertelfett oder durch und durchfett iſt

Magere Thiere ( wir ſprechen hier vorzugsweiſe
von Rindvieh ) geben von 100 Pfd . Lebendgewicht
kaum 50 Pfd . Schlachtgewicht , während hochfette

Thiere nicht ſelten über 60 Pfd. geben . — Nicht

allein das Schlachtgewicht , ſondern auch die Güte

des Fleiſches nehmen zu , ſobald das Thier in der

Maſtung fortſchhreitet . Es kann danach 1 Pfd

Fleiſch , mit 75 Pf . bezahlt , verhältnißmäßäßig noch

billig , ein anderes Pfund , mit 50 Pfd . bezahlt
ſehr theuer ſein .

D as

IEatHalten wir uns an die ſehr überſichtliche Tabelle

von Profeſſor Wolff in Hohenheim , ſo ſehen wir ,

daß die 4 33 im geſchlachteten Zuſtande wägen
bei mittelgenährten Ochſen 49,7 Pfd .

7„ healb fette n 55 58,6

fetten 5 64888
auf je 100 Pfd .lebendes Gewicht . Hiervon kommen

beim mittelgenährten 4,3 , beim halbfetten 5,4 und

beim fetten 8 Pfd . auf das Fett an den Nieren ,

dem Netz und 5 Darm , welche einen ni

. —
haben als das Fleiſch .

Der Verkäufer darf ſich nun wohl damit begnügen ,

wenn der Metzger dieſe 4 Fleiſchviertel ein⸗

ſchließlich des Fettes an den Nieren , an Netz und

Darm , ſowie die Haut bezahlt und die übrigen

Körpertheile : Kopf ,
Zulges

Eingeweide ,

Blut , Darm und Mageninhalt als Lohn für ſeine

Mühe erhält

Die Haut beträgt bei mittleren Ochſen 8,4 , bei

halbfetten 7,4 und bei fetten 6 Pfd . auf 100 Pfd .

Lebendgewicht .

edereren

ihm

Bein e,

Haben wir alſo einen Ochſen von 1000 Pfd .

Lebendgewicht , ſo würde derſelbe liefern :

in mittelgenährtem Zuſtande

454 Pfd . Fleiſch à 60 Pf . 272,40 M.

43 „ Fett „ 35ů „ 146,655

8A aän 37,80

325,25 M.

alſo 100 Pfd . Lebendgewicht 32,50 M. ;

bei halbfettem Zuſtande

532 Pfd . Fleiſch à 65 Pf . S 345,80 M.

„ Fett 335 18,90 „
74 „ Haut „ 45 „ 33,30 %

I M

alſo 100 Pfd . Lebend dgewicht 39,80 M.

bei fettem

568 Pfd . Fleiſch à 70 Pf .

Zuſt ande
367,60 M

80 „ Fett „ „‚„
60 , Haäut „ 15 „ 99

alſo 100 Pfd . Lebendgewicht S 45,26 M.

Früher und auch wohl heute noch in Städten ,

wo die Mahl⸗und Schlachtſteuer noch beſteht , rechneten

die Metzger den Werth der Haut für den Betrag
der Schlachtſteuer ; ſeit dieſelbe jedoch in den meiſten

Städten abgeſchafft , iſt dies hinfällig geworden ,
und ſo kommt es denn auch oft vor , daß die beſte

Qualität Maſtochſen , wenn auch nicht gerade mit 45 M.,

ſo doch ſchon mit 42 M. bezahlt wird ; der höhere Preis

wird nicht gut zu ſein , weil
der

Verkauf

nach Qualität ſelbſt bei den verſchiedenen Körper

7

weſ
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geſchloſſene Peruguc dagegen da

gemehl , Horn —

ulniß und Ver
Knochenmehl , das B

mehl, Wollſtaub ꝛc.

weſung in lösliche Düngemittel übergehen und dahe

heſſer im Herbſt zur Verwendung komme

ierſtgenannten aber finden ſich einige Salze ,
1 che man nicht unbedingt zur Früj

empfehlen kann , trotzdem ſie leich

Solche ſind zunächſt der Kainit und

bis zu 15 Kali enthaltenden Ste
In dieſen Salzen iſt nämlich vie

( Kochſalz ) enthalten , und da es

t igibt , auf welche die Chlo idi

ſobald ſie in größerer Anhäufung im Boden vor

kommen , nachthe ilig 1virken , ſo thut man im all⸗

gemeinen beſſer , die genannten Kaliſalze mehr für

die Herbſtdüngung zu benutzen und im Frühjahr

— von fremden Chlorverbindungen faſt ganz reine

prozentige Chlorkalium zu verwenden .
Ein 83 Salz , welches nicht überall , nämlie

nicht für die Düngung der Wurzel - und Knollen⸗
gewächſe im Frühjahr empfohlen , bei der Düngung

der Halmgewächſe dagegen unbedenklich verwendet
werden kann , iſt das ſchwefelſaure Ammoniak .

Eine jede Cult anze ſtellt ihre beſonderen

prüche an die Zuſammenſetzung der ihr gebotenen
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